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rot= Streichung 
blau= Neueinfügung 
 
Das Präsidium des HVW hat in seiner Sitzung am 27.04.2024 in Hildrizhausen nachfolgende Beschlüsse zu 
Änderungen von Ordnungen gefasst, die mit der Veröffentlichung in Kraft treten, sofern bei den einzelnen 
Beschlüssen kein anderes Datum genannt ist. 

 

Spielordnung (SPO) 

§ 52 Bestimmung des Siegers, Auf- oder Absteigers durch die Spielleitende Stelle 

zu Ziffer (3) 
Der VAST wird ermächtigt die für den Zusammenschluss der drei Landesverbände notwendigen 
Regelungen (z. B. Ranking) über Auf- und Abstieg für das Spieljahr 2024/2025 in den 
Durchführungsbestimmungen festzulegen. 

 
Diese Änderung tritt ab 01.07.2024 in Kraft. 

§ 38 Einteilung, Zuständigkeiten 

zu Ziffer (1) - Erwachsene 
Gespielt wird im Erwachsenenbereich in folgenden Spielklassen: 

 Feldhandball (Männer) 
1.1 Bezirksligen, deren Einteilung den Bezirken obliegt. 

 Hallenhandball 
1.2. Männer 
1.2.1 Baden-Württemberg-Oberliga Regionalliga 
 Organisiert von Handball Baden-Württemberg. 
1.2.2 Württemberg-Liga Oberliga Württemberg 
1.2.3 Verbandsliga Württemberg 
1.2.4 Landesliga Württemberg 
1.2.5 Bezirksliga Bezirksoberliga 
 Bestehend aus acht Staffeln im Bereich des HVW.  
1.2.6 Bezirksklasse Bezirksliga 
1.2.7 Kreisligen A, B, C, D,… Bezirksklasse 
1.2.8 2. Bezirksklasse 
1.2.9 3. Bezirksklasse und folgende. 
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1.4. Frauen 
1.4.1 Baden-Württemberg-Oberliga Regionalliga 
 Organisiert von Handball Baden-Württemberg. 
1.4.2 Württemberg-Liga Oberliga Württemberg 
1.4.3 Verbandsliga Württemberg 
1.4.4 Landesliga Württemberg 
1.4.5 Bezirksliga Bezirksoberliga 
 Bestehend aus acht Staffeln im Bereich des HVW.  
1.4.6 Bezirksklasse Bezirksliga 
1.4.7 Kreisligen A, B, C, D,… Bezirksklasse 
1.4.8 2. Bezirksklasse 
1.4.9 3. Bezirksklasse und folgende. 

zu Ziffer (5) - Jugend 
Gespielt wird in der Jugend in folgenden Spielklassen: 

5.2. Hallenhandball 
5.2.1 Baden-Württemberg-Oberliga Regionalliga für männliche und weibliche Jugend A   

sowie männliche und weibliche Jugend B 
 Organisiert von Handball Baden-Württemberg 
5.2.2 Qualifikationsspiele zu verbandsübergreifenden Spielklassen 
5.2.3 Württemberg-Oberliga Oberliga Württemberg für männliche und weibliche Jugend A, B 

und C 
5.2.4 Württemberg-Liga für männliche und weibliche Jugend A sowie  

männliche und weibliche Jugend B 
5.2.5 Landesliga für Jugend C 
5.2.6 Qualifikationsspiele zu den Verbandsspielklassen 
5.2.7 Bezirksoberligen, Bezirksligen und Bezirksklassen und Kreisligen 
5.2.8 Qualifikationsspiele zu den Bezirksspielklassen 

 
Diese Änderung tritt ab 01.07.2024 in Kraft. 
 

Beitrags- und Gebührenordnung (BGO) 

§ 3 Abgabe und Aberkennung von Punkten bei Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls  
gem. § 1 zu Ziffer 1 und § 17 zu Ziffer 4 SRO HVW 

1. Kommt ein Verein den Verpflichtungen nach § 1 zu Ziffer 1 und § 17 zu Ziffer 4 SRO HVW nicht 
nach, so hat er pro fehlendem Schiedsrichter 
a. im 1. Jahr eine Abgabe von 320,00 €, 
b. im 2. Jahr eine Abgabe von 480,00 €, 
c. im 3. Jahr eine Abgabe von 480,00 € zzgl. Aberkennung von einem (bzw. zwei) Punkt(en) 

gem. § 3.1h RO DHB, 
d. ab dem 4. Jahr eine Abgabe von 640,00 € zzgl. Aberkennung von einem (bzw. zwei) 

Punkt(en) gem. § 3.1h RO DHB. 

 an den Bezirk zu entrichten. 
 
Diese Änderung tritt ab 01.07.2024 in Kraft. 


